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§ 116 GuKG
 GuKG - Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.10.2023

(1) Ausbildungen im Krankenp egefachdienst und in der P egehilfe, die vor dem 1. September 1997 begonnen wurden

und noch nicht abgeschlossen sind, sind nach den bisher geltenden Bestimmungen des Krankenp egegesetzes

fortzusetzen und abzuschließen.

(2) Bis zum Ablauf des 31. August 1998 können Ausbildungen im Krankenp egefachdienst und in der P egehilfe nach

den Bestimmungen des Krankenp egegesetzes begonnen werden. Diese Ausbildungen sind nach den bisher

geltenden Bestimmungen des Krankenp egegesetzes fortzusetzen und abzuschließen. Im Rahmen dieser

Ausbildungen ist der Erwerb eines zweiten Diploms in einem weiteren Zweig des Krankenpflegefachdienstes zulässig.

(3) Personen, die

1. eine Ausbildung zum Sanitätsunteroffizier im Österreichischen Bundesheer mit Erfolg abgeschlossen haben und

2. die Einzelprüfungen des dritten Ausbildungsjahres der Ausbildung im Krankenp egefachdienst nach den

Bestimmungen des Krankenpflegegesetzes abgelegt haben,

sind berechtigt, das vierte Ausbildungsjahr einer Ausbildung im Krankenp egefachdienst gemäß Abs. 1 oder 2 zu

absolvieren. Prüfungen, die im Rahmen der Ausbildung zum Sanitätsuntero zier im Österreichischen Bundesheer

erfolgreich absolviert wurden, sind durch den Direktor insoweit auf die Einzelprüfungen gemäß Z 2 anzurechnen, als

sie nach Inhalt und Umfang gleichwertig sind. Die Anrechnung befreit von der Ablegung der entsprechenden Prüfung.

(4) Personen, die eine Ausbildung im Krankenp egefachdienst nach den Bestimmungen des Krankenp egegesetzes in

den letzten sechs Jahren vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes begonnen und diese auf Grund

1. der Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz 1979,

2. eines Karenzurlaubes nach dem Mutterschutzgesetz 1979 oder dem Eltern-Karenzurlaubsgesetz,

3. des Präsenzdienstes nach dem Wehrgesetz 1990 oder

4. des Zivildienstes nach dem Zivildienstgesetz 1986

unterbrochen haben, sind unter der Voraussetzung der erfolgreichen Absolvierung von Ausbildungsjahren berechtigt,

die Ausbildung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fortzusetzen und abzuschließen.

In Kraft seit 23.07.1999 bis 31.12.9999
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